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ÜBER DIE BEDEUTUNG VON TEMPELSTÄDTEN FÜR ENTSTEHEN UND BE

STAND INDISCHER REGIONALREICHE - DER JAGANNATH-TEMPEL UND DAS 

REGIONALREICH VON ORISSA

Jakob Rösel

Vorbemerkung

Die Provinz Orissa, am westlichen Ende der Bucht von Bengalen gelegen, tritt 

als orthodoxes Hindu-Regional re ich ab 800 nach Christus in den brahmanischen 

Texten und in Form von kupfernen Schenkungsurkunden in Erscheinung.

Das Regionalreich befindet sich in der riesigen alluvialen Schwemmland schaff, 

die die drei großen Flüsse Orissas, die Baitarani, die Brahmani und die Maha- 

nadi, der "große Fluß" , als ihr Delta gebildet haben.

Diese Flüsse sind die Vorbedingung, der Segen und der Fluch des Regionalrei

ches: Sie machen den Naß-Reisanbau möglich, der die Naturalsteuern liefe rt, 

und ihre Überschwemmungen versorgen einerseits die ausgelaugten Felder all

jährlich mit einer neuen Schlammschicht und lassen andererseits die Reichs- 

Struktur durch gewaltige Überschwemmungskatastrophen periodisch wieder zu

sammenbrechen.

Allein schon diese ökologische Situation mußte das Entstehen und den Weiterbe

stand des Regionalreiches erschweren: Zum einen waren zentrale Bewässerungs

anlagen für den Feldbau nicht notwendig und somit war der Regionalherrschaft 

eine wichtige Machtchance nicht zugänglich, zum anderen bewirkten die dauern

den Überschwemmungen eine Situation, in der eine Infrastruktur weder möglich 

noch notwendig war: Die Dörfer lebten relativ autark. Auch von dieser Seite 

konnte es also nicht zu innerregionalen Spezialisierungen und Umverteilungs- 

prozessen kommen, die Abhängigkeiten und schließlich Erpressungschancen von 

Seiten der Herrschaft bewirkt hätten. Deshalb ist es von Interesse festzustellen, 

wie es bei dem Mangel an Machtmitteln dennoch zur Entstehung eines solchen 

Reiches kam.

Eine teilweise Beantwortung dieser Frage liegt in der Vorherrschaft eines sa

kralen Komplexes von Tempelland und Tempelstädten.

In Orissa scheint nämlich eine spezifische Form der Tempelreligiosität den 

Mangel an realen Kontrollchancen kompensiert zu haben.

Der nachfolgende Aufsatz will deshalb die Entstehungs- und Bestandsproblema

tik eines solchen Regionalreiches an dem Kristallisationspunkt der Tempelstadt 

festmachen.

Die Tempelstadt wird also als der Kristallisationspunkt gesehen, der anfangs 

den Ausbau einer Regionalherrschaft ermöglicht und später den Bestand der 

Herrschaft durch bestimmte Legitimationsmuster, durch Kapitalhortung und sa

krale Abschöpfung sichert.

Seit altersher besitzen die drei großen Regionalgottheiten Orissas, die Göttin 

Viraja bei Jajpur, der Shiva Lingaraja bei Bhubaneshwar und der Jagannath in



42

Jakob Rösel

Puri, ihre Kshetras, ihre ihnen gehörenden Tempellanddistrikte.

Die seit jeher bedeutendste Tempelstadt ist dabei Puri, ein heute 60 000 Ein
wohner zählendes, am Meeresufer gelegenes Wallfahrtszentrum-*-.

Der in dem über 60 Meter hohen Tempelturm verehrte Regionalgott Jagannath 

verfügte zu allen Zeiten über die meisten Ländereien und über die größte An

hänglichkeit von Seiten der Oriyas. Dies liegt in einer nur in Puri anzutreffen

den Eigentümlichkeit seines Rituals: In einer mit über 300 Kaminen und Herden 

ausgestatteten Großküche werden täglich große Mengen von Reisspeise gekocht: 

Nachdem sie dem Gott als Speise vorgesetzt wurden, werden sie dem Pilger 

als "Speiserest" verkauft. Für den Gläubigen stellt der Verzehr dieses Sakra

ments eine unmittelbare und nur in Puri in dieser Form mögliche Kommunion 

mit dem Gott dar.

I. Das Dorf und sein Gott

1. Das Dorf

Die Dörfer in Orissa sind im Unterschied zu anderen Teilen Indiens relativ 

stark isolierte Wirtschaftseinheiten. Diese Dörfer sind autarke Pfründensyste

me, d. h. die notwendigen Dienstleistungen der Dorfdiener, der Handwerker, 

werden durch steuerfreie Parzellen des Gemeindelandes, Jagirs, die ihnen ge

gen ihre Leistungen überlassen werden, entgolten. Jedes Dorf sollte zumindest 

unter Einbeziehung einiger Nebendörfer über "Chitisinijog" verfügen können, 
mit "36 Dienstleistungen", also Dorfhandwerkergruppen, versehen sein2 *. Die 

Grundausstattung des Jagannath-Tempels durch den Gründerkönig mit ebenfalls 

36 Dienstgruppen an Priestern mußte deshalb von Anfang an die Analogie des 

Großtempels zum Dorf symbolisieren. In diesen Dörfern gibt es kein Geld. Nur 

wenige Kauri-Muscheln werden für einen geringfügigen Gewürz-, Kultur- und 

Schmuckhandel zwischen den Dörfern gebraucht; Handel und damit Arbeitstei
lung zwischen den Dörfern ist also denkbar gering2. Das Dorf ist eine Einheit 

zur Produktion von durchschnittlich einer Reisernte4. Da der Reisanbau an 

wenigen Monaten des Jahres sehr arbeitsintensiv ist, resultiert daraus eine ho

he Bevölkerungsdichte bei einem hohen Dorfbevölkerungsanteil von landlosen 
Tagelöhnern und Emtearbeitern̂. Gleichzeitig herrscht über wesentliche Teile 

des Jahres Arbeitslosigkeit und Langeweile. Die Dorfreligion stellt in diesem 

Zusammenhang das Ende der Langeweile dar. Dieses Ende der Langeweile ist 

zugleich ein Ende der Gleichheit.

2. Der Dorfgott

Die verschiedenen Gruppen der Dörfler treten ihrer sozio-ökonomischen Stel

lung entsprechend rituell gestaffelt vor dem Dorfgott auf, den sie bewirten und 

mit Prozessionen, Jahrmarktsfesten und Opferfeuern erfreuen müssen. Damit 

wird die Freizeit des Dorfes kollektiv organisiert und zugleich die Isolation des 

Dorfes durchbrochen. Die Bauern werden Teil einer unsichtbaren, rituellen 

Masse, Anhänger von großen Regionalgöttern, Anhänger des Jagannath, des
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Shiva und der Viraja . Religion ist also eine interregionale, zwanglose Mobili

sierung entlang traditionaler Muster, die als einzige die Autarkie und Isolation 

der Dörfer zerbricht. Deshalb sind Wallfahrten und sakrale Jahrmarktsfeste 

die wesentlichen Momente eines personellen Austausches zwischen diesen fun
damentalen Gesellschaftszellen7. Die Verehrung des Dorfgottes ist nun notwen

dig, weil dem Dorfgott das Dorfterritorium gehört und er magisch über die 

Qualität der Ernten entscheidet. Der Dorfgott ist damit ein kleines Abbild und 

die Urzelle der großen Regionalgötter. Auch dieser Dorfgott verfügt über einen 

Tempel, aber eben nur ein kleines Jagir, das ihm und einem erblichen Dorf- 

Brahmanen, einem Pujari, zugeteilt ist. Der Dorfgott wird gebadet, bekleidet, 

bewirtet und zu Bett gebracht.

n. Die Rolle der Verwaltung 

1. Besteuerung

Die Besteuerung der Dörfer erfolgt nach einem Schema der Konfliktverschachte

lung und weist die Züge eines "Fließgleichgewichts des Mißtrauens" auf. Da dem 

Regionalherrscher theoretisch alles gehört, Land, Wasser und Luft, so treiben 

seine Beamten - die Brahmanen, Schreiber und die Lokalaristokratie - keine 

Steuern, sondern Pachten, "Kara",ein.
O

Dies durch das folgende Verfahren :

Dem Regionalherrscher steht ein Ministerrat von landbesitzenden Hochbrahmanen 

gegenüber. Ihnen unterlegen sind die Distriktsteuereintreiber und Distriktschrei

ber, beide verfügen über erbliche Pfründe. In vertikaler Staffelung bei ständig 

geringer werdenden Territorialgrößen und Kompetenzen gelangt dieses System 

zum Dorfschulzen und Dorfschreiber. Diesen beiden Posten unterliegen dann 

die Grundherren und deren Untergebene, die Dorfhandwerker, Tagelöhner und 

Emtearbeiter.

Das System erscheint formal hierarchisiert, baut aber in Wirklichkeit auf

a) einer Verschachtelung von Konflikten und

b) auf einem alle Stufenleitern durchlaufenden Interessengegensatz auf.

a) Konfliktverschachtelung: Der König steht dem Brahmanen und dem gesamten 

Verwaltungsstab gegenüber;

die Brahmanen, den unter ihnen tätigen Schreibern und Steuereintreibem; 

diese den zahllosen Dorfschreibern und Dorfschulzen; diese den Grundher

renschichten. Diese Gegensätze haben stets ethnischen und "kastenmäßigen" 

Charakter,

b) Vertikaler Interessengegensatz: Die formale Hierarchie der verschiedenen 

Pfründenposten wird dadurch aufgehoben, daß sich die "Steuerbeamten" auf

grund des durchgängigen Interessengegensatzes Steuereintreiber versus 

Steuerschreiber niemals horizontal, sondern allenfalls vertikal mit Hilfe 

neuer Heiratskoalitionen, Bestechungen und Intrigen verbinden können. Die 

beiden verschiedenen Posten - Eintreiber und Schreiber - sind nämlich durch 

verschiedene Kasten - Khandayat vs. Karana - und ökonomische Interessen
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richtungen auf den wechselseitigen Konflikt verpflichtet. Mehrere im wesent

lichen vertikal strukturierte Machtkoalitionen konkurrieren also um Verfü

gungsanteile an der konstanten Masse der Emteabgaben.

Wir haben also ein fast an die Umgangsformen der indischen Götterwelt erinnerndes 

Konfliktmodell. Verschiedene ineinander verschachtelte Machtgruppierungen 

verhandeln gegeneinander auf der Basis der Konkurrenz und des Kampfes, kon

kurrieren dabei um eine konstante Größe, die Steuerabgaben. Intrigen, Bestechun 

gen und prinzipiell variable Heiratspolitik gehören dabei zu den Verhaltenswei

sen, mit deren Hilfe sich die Machtgruppen an die ständig sich verändernde 
Machtsituation wieder anpassen und ihre Pfründe erhalten können9. Die über Hei 

ratsregeln variabel gehaltene Ingroup-Outgroup-Grenze ist deshalb wesentlich, 

weil nur im Binnenraum des Verwandtschafts systems unumschränkte Loyalität 

und Kontraktsicherheit garantiert werden kann. Die Gesellschaft ist über den 

Heiratsverband der Kaste noch nicht integrierbar.

Dem Ganzen steht ein König voran, der keine großen Kontrollchancen hat. Er 

hat zwar Gold, aber keine Gewaltchancen. Er kann zwar seinerseits bestechen 

und koalieren - durch das "Heiratssystem" der Haremswirtschaften -, aber er 

verfügt über kein stehendes Heer.

2. Zwangs Chancen

Der König hat weder eine stehende Armee noch eine Polizeiorganisation. Er 

ist auf die "feudale" Gefolgschaft von peripher gelegenen Tributär-Rajas ange

wiesen. Dieser Zustand erklärt sich durch seinen Mangel an Kontrollmöglich- 

keiten.

Die Tributär-Rajas leben in den unzugänglichen und unfruchtbaren Bereichen 

zwischen Reisschwemmland und Küste und Reisschwemmland und Dschungelab- 
hängen19. Diese Fürsten stehen untereinander in ständiger Opposition und der 

Raja versucht, sie durch nominelle Privilegien vor ihm und dem Gott gegen

einander zu staffeln, indem er sie in die Bewirtungsrituale im Tempel und Pa

last eingliedert. Gegen die Vergabe dieser Privilegien fordert er Geschenke 
und Loyalität'*'Im Falle der Außenbedrohung ist es für diese Tributarfürsten 

profitabel, die labile Konstruktion des Gesamtreiches zu schützen. Im Falle 

innerer Bedrohung, also der Steuerverweigerung, ist es ebenfalls in ihrem In

teresse, die Quelle der konsumtiven Macht des Königs, aus der sich seine Rolle 

als Tempelherr speist, nicht versiegen zu lassen. Sie nehmen deshalb Polizei

aufgaben gegenüber dem steuerzahlenden Kemland wahr und unterhalten sogar1 Q
manchmal kleine Forts in diesem Bereich . Die Tributarfürsten organisieren 

in Personalunion die beiden wesentlichen Aufgabenbereiche indischer Verwal
tung: Die "Innen- und Außenplünderung"-*-3.

Das Regionalreich baut auf einer Skala sich ständig vermindernder Kontrollmög- 

lichkeiten auf. Um Tempel und Palast erstrecken sich direkt kontrollierbare, 
durch Verpfründung an bestimmte Haushaltsbedürfnisse vergebene Ländereien-*̂. 

Im weiteren Kernland liegen die Zamindars, die Steuerpfründner, feudale Macht

haber, die für einen bestimmten Teil des Ertrages garantieren. Weiter außen
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entstehen sukzessive aus Steuerpfründnem Tributarfürsten, dies in einem Prozeß 

der ständigen Verminderung der Größe und der Pünktlichkeit der Abgaben und bei 

einer ständigen Zunahme ihrer militärischen Gefolgschaftspflichten.

Der Übergang vom Steuerbeamten zum Feudalpfründner, vom Feudalpfründner 

zum Tributär-Raja, ja sogar vom Tributär-Raja zum politischen Rivalen ist 

damit eine einfache Skala sich verringernder Kontrollmöglichkeiten. Dies läßt 

den Schluß zu, daß das Betriebsoptimum des hier behandelten Regionalreiches 

relativ gering sein mußte(und es so etwas wie eine konstante Betriebsgröße dafür 

gab1̂. Darüber hinaus zeigt das, daß es einen großen Machtspielraum gab, inner

halb dessen schwache und starke Herrscher operieren konnten: unter schwachen 

Herrschern lösen sich die Regionalreiche zu einer Summe kleiner Duodez-Für

sten auf, unter starken Herrschern werden daraus Steuerpfründner und das Regio

nalreich orientiert sich auf wenige politische und sakrale Zentren - Palast- und 

Tempelstädte. Die Grenzkonstante eines solchen Regionalreiches wird aber stets 

von den Kontrollmöglichkeiten des Rajas gebildet. Gesichtskontrolle und Tisch

runde im Palast und "Ambulanz" des Herrschers von Fort zu Fort sind die be

schränkten Möglichkeiten, die ihm zur Verfügung stehen. Die Betrachtung indi

scher Geschichte zeigt denn auch, daß solche Regionalreiche relativ konstante 

und ökologisch vorgegebene Kontrollgrößen waren, die als solche die "Einheiten" 

indischer Geschichte wurden.

Um diese prinzipielle und kategoriale Gleichschaltung des Beamten, Steuerpfründ

ners und Tributarrajas erklären zu können und um zugleich damit den Mangel an 

einer dritten Verwaltungsaufgabe, der Rechtsprechung, zu erläutern, empfiehlt 

es sich, an dieser Stelle auf das hervorstechendste Merkmal der Agrarverwal

tung dieses Regionalreiches hinzuweisen: den Mangel an der Vorstellung auto

nomen und privaten Besitzes von Land.

Der offiziellen Lesart des hier beschriebenen Regionalreiches zufolge gehört 
dem Herrscher alles Land1®. Lediglich Götter und Brahmanen und in später Zeit 

muslimische Heilige können in begrenztem Umfang Land als ewigen Besitz er
halten17, was seinen Ausdruck in der einzig legitimen und deshalb auch archäolo

gisch einzig nachweisbaren Schenkungsart des Debottara, Brahmattara und Pirot- 
tara, des Gottes-, Brahmanen-und (muslimischen) Heiligenlandes, findet18.

Diese Ausnahme erklärt sich aus der Vorstellung, daß der König vom Gott und 

vom Brahmanen sein Königreich gleichsam als Geschenk erzaubert bekommt und 

er es wiederum in Teilen an Götter und Brahmanen zur Erhaltung seines Wohl
standes verpfändet und zurückschenkt1

Exkurs: Mangel an Privatbesitz

Wo also dem König alles Land gehört, kann es keinen Privatbesitz an Land geben. 

Dieser Zustand verlangt aber nach einer begrifflichen Regelung des Verhältnis

ses zwischen dem Mächtigen und den vielen Ohnmächtigen. Die Grundherren 

zahlen keine Steuern, sondern Pachten. Diejenigen, die mit dem Transfer die

ser Pachtzahlungen beauftragt sind, können sich deshalb nicht zu Großgrundbe

sitzern entwickeln, sondern sie bleiben kleinere, subordinierte Machthaber. Der 

Mangel an einer Vorstellung des Privatbesitzes erzwingt damit eine neue Kate
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gorie. Land wird nicht besessen, sondern beherrscht, oder genauer: anstelle des 
Besitzes von Land steht die Herrschaft über dessen Bearbeitern, den Bauern2*). 

Dabei spielt der Beamte, der Steuerpfründner und der Tributarfürst nur ein und 

die gleiche Machtrolle, lediglich in zunehmender Intensität. Nur nebenher sei 

bemerkt, daß dies selbstverständlich dem historischen Zustand Rechnung trägt: 

Land ist im Altertum in größerem Umfange verfügbar als die Menschen, die es 

einzig und allein in Wert setzen können, also Ernten schaffen. Diese Menschen 

muß man einsammeln, hüten und beherrschen, damit sie für den Machthaber ar

beiten.

Nun sahen wir, daß in Orissa ein großer Unterschied zwischen der theoretischen 

Despotie und der faktisch ungelösten bzw. entlang eines Kontrollkontinuums gelö

sten Machtfrage besteht. Wir müssen diesen Unterschied und den Mangel an einer 

Rechtsprechung als Antwort auf den Mangel an Privatbesitz begreifen.

3. Rechtsprechung

Der Begriff des Privatbesitzes ist ohne ein zentralisiertes Rechtssystem unmög

lich. Besitz ohne seinen Begriff, ohne Garantie von Zwangschancen und ohne die 

Rechtfertigung durch eine Staatstheorie ist kein Besitz. Die Vorstellung des pri

vaten Besitzes aber unterstellt dabei so etwas wie eine stabile Verteilung von 

Macht. Privatbesitz, also zumeist Grundbesitz, scheint zumeist das Resultat 
einer dauerhaften Lösung der Machtfrage zwischen den um die Macht dauernd

O -1

konkurrierenden Eliten in den frühen Agrardespotien zu sein . Der Mangel an 

diesem Begriff, also die Unmöglichkeit, die Machtfrage dauernd und stabil zu 

entscheiden, bedeutet, daß in dem Regionalreich ein Moment der Instabilität 

strukturell eingebaut ist. Der Mangel einer dritten Steuerungschance durch die 

Verwaltung, der Mangel an zentralisierter Rechtsprechung fällt deshalb stark 

ins Gewicht. Ebenso wie die Einheiten ökonomisch und militärisch autark sind, 

sind sie dies auch in rechtlicher Hinsicht. So bestand eine weitgehende Dezentra

lisierung der Rechtsprechung auf der Ebene lokaler Steuerpfründner und die 
Vorherrschaft von Ordalen noch im 18. Jahrhundert22. Es gibt infolgedessen 

nur wenige, eher auf Ritualfragen spezialisierte Appellations-Schiedsgerichte 

in den Großtempeln, die Mukti Mandapas. Die Texte dieser Ritualjuristik sind 

hochbrahmanisch, importiert und in sich widersprüchlich. Das Aufblühen einer 

eigenen, allerdings rein sanskritischen Tradition des Ritualrechts erfolgt im 

späten Mittelalter. Auch sie erfolgt lediglich im Zusammenhang mit der süd- 

indischen, brahmanischen Renaissance im Reich von Vijayanagara, zu dem Oris

sa starke Beziehungen unterhielt. Die Blüte von Vijayanagara hatte den Charak

ter einer anti-islamischen "Gegenreformation" und war damit bereits ein Reflex 
auf die fortschrittlicheren und formalen Rechtsprozeduren des Islam22. Macht

fragen lassen sich also nicht prinzipiell und legitum und damit dauerhaft regeln. 

Ausgesprochene Urteile sind oft juristische Rationalisierungen einer gerade be
stehenden Machtsituation.

Die drei Chancen der Verhaltenssteuerung durch die Verwaltung, ihre eigentli

chen Aufgaben, werden also nicht genutzt. Das erklärt sich daraus, daß Verwal

tung in allen ihren drei Aufgabenbereichen Ausdruck von Machtkämpfen ist, und
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daß diese Machtkämpfe auf der einzigen konstanten und selbstgenügsamen Zelle 

der Gesellschaft, den Dörfern, aufbauen und sich auf sie beziehen. Verwaltung 

ist damit weniger eine sachliche Disposition von Gütern als ein Machtprozeß zur 

Organisation von Arbeit. Dabei bewirkt der in allen drei Bereichen feststellbare 

Mangel an Zentralisierung eine weitgehende Kontrollohnmacht des Rajas, die 

dann in deutlichem Gegensatz zur begrifflichen und theoretischen Behauptung sei

ner Allmacht steht. Verwaltung kann also nicht steuern, sondern muß reagieren, 

und zwar auf die in ihr selbst wirksamen wesentlichen Machtgruppierungen. Sie 

ist damit Ausdruck der jeweiligen Situation der Machtverteilung. Diese Situation 

der Machtverteilung ist nun dauernd variabel, könnte also dauernd das Regional

reich in die Existenzkrise von Putschen, Zerrüttung und Bürgerkriegen stürzen. 

Wie läßt sich angesichts dieser Wahrscheinlichkeit die jahrhundertelange stabile 

Existenz dieser Struktur erklären?

Um diese Frage zu beantworten, müssen wir die Aufgabe des Großtempels von 

Puri betrachten. Die Aufgabe des Tempels gegenüber diesem Verwaltungssystem 

der Machtkonkurrenz bei stabiler Strukturkonstanz können wir aber nur im Rah

men der Entstehung von Regionalreich und Tempel feststellen.

in. Der Tempel

1. Die Entstehung des Regionalreiches

Eine Pflugbauemethnie, die Chasas, okkupierte mit der neuen Produktionsweise 

des dörflichen Reis-Naßanbaus schon in der Frühzeit das Deltagebiet der drei 
großen Flüsse Orissas2"̂. Die Ureinwohner wurden entweder verdrängt oder im 

Status eines landlosen Dorfproletariats der Dorfwirtschaft eingefügt. Frühe 

Staatsgebilde waren dann Dorfverbände, in denen die Grundherren, die Chasas, 

die "Pflug"-Leute, noch in einem Verwandtschaftsverband zu ihrem jeweiligen 
Häuptling standen2®.

In einem nächsten Schritt muß sich dann eine Form der aristokratischen Miliz 

herausgebildet haben, die von der eigentlichen Arbeit des Landbaus befreit wur
de2̂. Zu diesem Zeitpunkt erhob der Stammeshäuptling sicherlich nur nominelle 

Abgaben. Diese Abgaben erhob er als Vertreter des Stammeskollektivs und als 
Stellvertreter des jeweiligen Territorialnaturgeistes, einer Muttergöttin28.

Wir haben also die zwei wichtigen Punkte: Einerseits die Vorstellung eines kollek

tiven Territorialbesitzes, ausgedrückt durch gemeinsame Bewirtschaftung und 

den Zwang zur Verteidigung desselben, andererseits die Verkörperung dieses 

kollektiven Besitzes in einem Symbolsystem von Häuptling und Naturgeist: also 

erstens die Fiktion des gemeinsamen Besitzes bei gleichzeitiger autonomer Ver

fügungsgewalt des Häuptlings darüber und zweitens die rituelle Personalisierung 

eines Herrschaftssystems und sehr bald Klassensystems. An diesen beiden Punk

ten ändert sich nun über die siebenhundert Jahre der Staatsevolution in Orissa 
weniges. Das Resultat dieser Staatsentwicklung ist aber die Entstehung einer vor

kapitalistischen agrarischen Klassengesellschaft8®, die von vielen tribalen Merk

malen charakterisiert wird. Die Entstehung dieser agrarischen Klassengesell

schaft löst nun ein Legitimationsdefizit aus, das Überleben tribaler Merkmale
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bewirkt eine soziale und ökonomische Beschränkung des Verhaltens, ein Markt
defizit.

2. Der Mangel an Legitimität

In dem Maße, in dem der Häuptling nicht mehr nur nominelle Abgaben erhebt, 

sondern regelrecht besteuert, schiebt sich zwischen die Grundherrenschicht und 

in eine zunehmende Schar von Miliztruppen und Steuerbeamten. Der König ist 

nun nicht mehr Teil eines Verwandtschaftssystems, das alle Mitglieder der 

Pflugbauernethnie, der Grundherren, zumindest theoretisch umfaßt. Parallel 

zur Zunahme der Abgabenforderung schwindet die Vorstellung, daß der König 

als Beauftragter und Verkörperung des Stammeskollektivs handelt. Anstelle sei

ner alten "tribalen" und magischen Legitimität muß nun eine zunehmend rituelle, 

mythologische treten, die je nach Zunahme des Abgabendrucks und der Distanz 

zwischen Produzentenkollektiv und Machthaber größer ausfallen muß. Diese ver

änderten Legitimitätsbedürfnisse finden nun in der Religionsgeschichte Orissas 

ihren deutlichen Ausdruck. Während der Stammeshäuptling als Vertreter des 

Territorialgeistes mit Blutopfern - oft Menschenopfern - für die Fruchtbarkeit 

des Territoriums sorgte, beginnt er nun durch das Bewirtungsritual einer gött

lichen Figur in Großtempeln seine Herrschaft - als Stellvertreterherrschaft - 

zu legitimieren. Vom Garanten magischer Fruchtbarkeit entwickelt er sich zum 

Stellvertreter eines mythischen Gottkönigs. Diese Entwicklung hat deshalb die 

Erfindung der Kunst, also der Gottesfigur und den Bau von Tempeln zur Voraus

setzung.

Die größenmäßige Zunahme der Tempelplätze ist damit ein Maßstab für die 
Größe der Deckung des neuen Legitimationsdefizits31. Das Königtum Orissas 

bietet nun in den Tempeln ein hoch personalisiertes Symbolsystem der Vergött

lichung an, das die Überschüsse und Fronarbeiten, die dieses agrarische Klas-
OO

sensystem konstituieren, einigermaßen zwanglos organisieren soll . Dabei 

wird nach wie vor an der Fiktion des Alleinbesitzes über das Stammesterrito

rium durch den Herrscher festgehalten, nur übt er nun diesen Anspruch nicht 

mehr in Stellvertretung für den Stamm , sondern in Stellvertretung für den Gott 

aus.

3. Der Mangel an Märkten

Wie die Beschreibung der Steuerchancen und die Entstehung des Regional- 

reichs zeigt, gibt es weder Privatbesitz an Land noch Kontrollchancen, noch 

zentralisiertes Recht. Diese drei Punkte führen zu der folgenden Konsequenz: 

Das Regionalreich verfügt auch über kein Währungssystem und kaum über Märk

te. Das Regionalreich baut auf hochintegrierten Dorfgesellschaften, Gesell

schaftsmonaden auf. Tempel - und Palasthaushalte sind ebenfalls wie riesige 

Dorfwirtschaften, also Pfründenzusammenhänge, strukturiert. Damit ist der 

Grad der Arbeitsteilung und der Spezialisierung denkbar gering. Geld und Märk

te als Mittel und Orte des Austausches von Waren spielen deshalb eine nur ge

ringe Rolle. Konvergent zu dem beschränkten Güterverkehr besteht auch ein 

eingeschränkter Verkehr zwischen Menschen, der Markt vergesellschaftet ja
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nicht nur Güter, sondern auch Menschen.

Dieser soziale "Markt"-Mangel zeigt sich im Kastenwesen.

4. Die Aufgabe des Tempels: Deckung von Legitimitäts- und Marktbedürf

nissen

In dieser Situation des Mangels an Geld und Märkten kommt den Tempelstädten 

eine besondere Bedeutung zu. Sie sind nicht nur die einzig relevanten, sondern 

vor allem die einzig gerechtfertigten "Märkte", die einzigen nicht verunreini

genden Orte der Vergesellschaftung von fremden Menschen, von "Ethnien" und 
"Kasten"̂.

Diese Vergesellschaftung wird möglich, weil nur im Tempel eine Lockerung der 

Kontakttabus zwischen fremden Gruppen möglich wird. Diese Lockerung hat der 

vishnuitische Figurenkult, in extremem Ausmaß der Jagannath-Tempel, möglich 

gemacht: Dies ergibt sich aus der Möglichkeit der "Tischgemeinschaft".

Weil die tägliche Bewirtung des Jagannaths riesige Mengen von "Speiseresten" 

erzeugt, können und müssen die Pilger diese heiligen Reste essen. Diese Speise 

ist so heilig, daß sie alle Kontakttabus in Puri aufhebt. Die Pilger werden zu 

"Kindern", zu "Kastenmitgliedem" des Gottes, weil sie Empfänger seines 
"Speichels" - "Jutha" - sind̂. Das ansonsten degradierende und magisch ver- 

unreinigendste im Hinduismus, der Speiserest und Speichel des Fremden, be

gründet also hier momentan und situativ eine neue "Kaste" - weil der Speiserest 

göttlich ist. Göttliche Speise erhält der Pilger aber nur gegen Spenden. Nur Spen

denfähige pilgern. Das sind die Mitglieder der konkurrierenden Eliten, Hoch- 

brahmanen, Tributarfürsten, Steuerpfründner, hohe Schreiber.

Diejenigen, die aufgrund der Ungelöstheit der Machtfrage dauernd unkontrollierte 

Macht, also Überschüsse und Überschußarbeit akkumulieren, können also auf dem 

Tempelmarkt diese Produkte gegen Gottesspeise und auch Unterhaltung, Status- 

Privilegien und Statusverbesserungen und Heilschancen eintauschen. Damit wird 

die Machtsituation unter Inanspruchnahme der Bestechlichkeit und Bewirtungs - 

fähigkeit des Jagannaths soweit entschärft, daß die illegal beiseite gebrachten 

Ressourcen der vielen feudalen Machthaber in den Tempelschatz gespendet wer

den. Dieser zwanglose Ressourcentransfer schwächt die Macht der Tributar

fürsten und stärkt den König, den Stellvertreter des Jagannath. Die Größe: des 

Jagannaths bewirkt zugleich eine vergrößerte Legitimität des Königs, der in 

Entsprechung zur Spendenhöhe nun diese Aristokraten mit sakralen Dienstprivi

legien am Hofe des Gottes und am Palast in die Bewirtung eingliedert.

Der Machtkonflikt wird aber dadurch lediglich verlagert. Anstelle der Macht- 

konkurrenz zwischen den um Verfügungsanteile über Ernten konkurrierenden 

aristorkatischen Machthabern tritt nun der zentrale KQnflikt zwischen Hochbrah- 

manen und Königen. Dieser Konflikt drückt sich in dem ungelösten Streit über 
die Verfügungsgewalt über den Staatstempel in Puri auŝS.

Der Status beider Gruppen haute aber auf der Existenz des Tempels auf; Als 

Ritualtechnokraten oder als Stellvertreter des Gottes bezogen sie die Rechtfer

tigung ihrer Macht aus dem Tempel. Die Existenz des Tempels garantierte 

darüber hinaus die Existenz des Regionalreiches: Der Tempel stellte eine vor
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kapitalistische Wirtschaftsform der "religiösen Verdienstwirtschaft" dar. Das 

heißt: der Tempel stellte einen Modus der Kapitalhortung und der Überschußver

nichtung durch Ritualkonsum dar. Damit war der Tempel die Grundlage eines - 

aus Mangel an investierbaren Ressourcen - stabilen, also unveränderbaren Re

gionalreiches.

Da der Verfügungskampf über den Tempel immer innerhalb der Statuslegitima

tion der Gruppen, also auf der Grundlage des Tempels, ausgetragen wurde, so 

konnte dieser Verfügungskampf über den Tempel weder ihn noch das Regional- 

reich erschüttern. Dieser Verfügungskampf stellt aber das dar, was wir als 

"Geschichte" und "Innenpolitik" Orissas in den Quellen noch ausmachen können.

Der Jagannath-Tempel als Wirtschaftsuntemehmung zum Erwerb religiösen 

Verdienstes ist also Voraussetzung und Bestandsbedingung des Regionalreiches 

von Orissa. Dieser Verdiensterwerb ist ein Verschenken von Reichtümem. Da 

der König keine Zwangschancen hat, so kann er niemanden zum Erwerb reli

giösen Verdienstes, der ja durch teure Geschenke erworben wird, zwingen.

Das Verhalten des Verdiensterwerbs kann also nicht erzwungen, damit nicht neu 

sein. Wir müssen deshalb dieses Verhalten aus der Tradition, und das heißt aus 

der tribalen Tradition ableiten. Diese Ableitung ist notwendig, weil dieses ar

chaische Verhalten die Vorbedingung für den Tempel, der Tempel aber die Bedin

gung für das Regionalreich bildet.

Jakob Rösel

IV. Das "Schenken"

Die religiöse "Verdienstwirtschaft" Puris ist eine Abart der von Marcel Mauss 
zuerst untersuchten "Geschenkrunde"̂6.

Innerhalb der von Marcel Mauss analysierten tribalen Gesellschaften erwirbt 

man Macht nicht nur durch Krieg, Investitionen oder Gewinn, sondern durch 

Geschenke. Dieser Wettbewerb des Verschenkens erhält die Egalität des Stam

mes: Die Macht des Häuptlings ist eine der Umverteilung von Geschenken, keine 
der Akkumulation von Abgaben̂7. In Orissa hat sich dieser archaische Gedanke 

in einem nichtegalitären, also einem agrarischen Klassensystem noch erhalten; 

Der Wettbewerb des Verschenkens richtet sich nun sowohl gegen den Konkurren

ten als auch an den Gott. Dadurch erhält der Geschenkverkehr die Größe des 

Gottes und seines Stellvertreters. Dieser Erhalt ist gleichbedeutend mit dem 

Erhalt der gesellschaftlichen Ungleichheit. Da der König sowohl erster Diener, 

also Beschenker des Gottes ist, als auch Stellvertreter, also Geschenkeempfän

ger, so ist dies Doppelrolle unabdingbar, um das Verschenken zur Akkumula

tion zu verwandeln. Das Mittel zum Erhalt gesellschaftlicher Gleichheit wird 

zur Methode ihrer unmerklichen Abschaffung. Das erklärt die Plausibilität und 

die Praxis des Geschenkeverhaltens auf Seiten der Eliten, obwohl der König 

sie dazu niemals zwingen könnte.

Zwischen den von Marcel Mauss analysierten tribalen Gesellschaften wird Frie

de und Distanz ebenfalls nicht durch Krieg und Investitionen, sondern durch Ge

schenke erhalten. Dieser Wettbewerb des Verschenkens erhält die Egalität in 

den Beziehungen zwischen fremden Stämmen. Er ist die einzige Alternative
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zu Krieg und Unterwerfung. Der Geschenkeverkehr zwischen den Stämmen ist 

deshalb wesentlich, weil er die Distanz zwischen ihnen, also deren Reinheit er

hält. Über den Bereich des Stammes hinaus sind die Menschen noch nicht sozial 
integrierbar: Nur das Stamm es mitglied wird als "Mensch" angesehen38. Die Gast

gewerbestämme, gekennzeichnet durch Spezialisierung, Landlosigkeit und inter
ethnischen Sozialkontakt, sind "unrein"3®.

Die Okkupation Orissas durch die Bauemethnie der Chasas hat aus Stämmen Gast

gewerbe, aus Gastgewerben Kasten gemacht. Diese Entwicklung hat den Wert der 

Distanz, also den Wert der Reinheit, nicht diskreditiert. Diese Entwicklung hat 

auch kein interethnisch gültiges Menschenbild oder Integrationsmechanismen ge

schaffen. (Die "reorganisierten" Verhaltensweisen der Vergesellschaftung durch 

Heirat, Adoption und fiktive Verwandtschaftszugehörigkeiten - Genealogien - über

gehe ich hier, weil sie keine neuen, sondern situativ adaptierte archaische Ver

haltensweisen darstellen •)

Stattdessen haben die Tempelreligion und die Brahmanen ein Gesellschaftsbild 

auf den Werten der Distanz und der Reinheit aufgerichtet. In diesem Gesellschafts- 

bild behält die Sozialdistanz ihren alten Wert, aber in einer neuen Situation: Sie 

schützt die verschiedenen reinen Gruppen vor weiterer Unreinheit. Ein Geschenke

verkehr kann in dieser neuen Lage nur noch die Distanz, nicht aber die Egalität 

der Beziehungen ausdrücken. Der Geschenkeverkehr ist aber notwendig, um das 

archaische Selbstverständnis der Gruppen, ihr Selbstwertgefühl, zu erhalten. Der 

Geschenkeverkehr muß also Distanz ausdrücken und eine neue Situation der Un

gleichheit so erhalten, daß sie für die Betroffenen im Rahmen einer archaischen 

autochthonen Selbstdarstellung akzeptiert wird.

Deshalb richten sich die Geschenke an den Gott. Der Dorfgott wird von den Grup

pen mit Gaben und Dienstleistungen beschenkt. Diese Gaben und Dienstleistungen 

sind genau festgelegt. Diese Festlegungen entsprechen dabei dem Grad an Un

gleichheit und Unreinheit der Gruppen. Im Ritual der Gottesversorgung und Got

tesbewirtung sind die Gruppen aber nicht nur Schenker, sondern auch Geschenke

empfänger: Über den Gott wird die Summe der verschiedenen Geschenke auf die 

Gruppe umverteilt - als Schauspiel, als Ritualreste, als Gottesspeise. Über den 

Gott beschenken sich die Gruppen wechselseitig. Die Teile dieser Geschenkrunde 

sind dabei genau festgelegt und bringen die Distanz und Ungleichheit der Gruppen 

ebenso zum Ausdruck wie sie sie durch dieses Geschenkritual zugleich erhalten.

Der Gott ermöglicht also auch hier die Verwandlung des Schenkers in einen Em

pfänger. Jedoch wird hier, im Gegensatz zum König, das Gesetz der Reziprozität 

verletzt. Über den Gott beschenken sich die distanzierten, aber ungleichen Grup

pen, als wären sie noch einander gleichgestellt.

Durch die Bindung an den Gott wird auch hier ein Mittel zum Erhalt der Egalität - 

zwischen Gruppen - zu einer Methode und Darstellung ihrer unmerklichen Ab

schaffung. Das erklärt die Plausibilität und die Praxis des Geschenkeverhaltens 

auf Seiten der landlosen Dorfdiener-Kasten, obwohl die Grundherren sie dazu 

niemals zwingen könnten.

Wenn nun ein Mechanismus, der die Gleichheit der sozialen Beziehungen inner

halb und zwischen den Gruppen ursprünglich erhielt, sich zu einem Mittel wan

delt, diese Gleichheit abzuschaffen, diese Abschaffung zu rechtfertigen und die
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Abschaffung gleichzeitig als Fortsetzung des früheren Zustandes, als Kontinui

tät darzustellen, so kann das soziale Selbstverständnis der betroffenen Menschen 

nicht im Einklang zu ihrem objektiven, epochalen gesellschaftlichen Zustand 

sein: Eine bündige Formulierung würde lauten: Das Klassensystem von Orissa 

ist gekennzeichnet von einem Mangel an Klassenbewußtsein.

Dies rührt daher, daß die Gruppen, die dieses frühe agrarische Klassensystem 

bilden, ihre Beziehungen zueinander noch als egalitäre und distanzierte begrei

fen -als Geschenkverkehr. Sie sehen sich subjektiv als "Gesellschaften", sie 

bilden objektiv eine Klassengesellschaft. Die Beziehungen, die diesen Agrar

staat zu einer Klassengesellschaft machen, sind per definitionem Beziehungen 

der Ungleichheit, der mangelnden Reziprozität. Da diese Beziehungen über den 

Gott einander vermittelt werden, kann das Reizprozitätsdefizit als Heilsver

sprechen, Unterhaltung und Speiserest des Gottes gedeckt, also vernichtet wer

den. Der Auffassung der Gegenwart als Kontinuität der tribalen Vorgeschichte 

steht dann nichts mehr im Wege.

Stimmen diese Überlegungen, dann müßten wir den entscheidenden Beitrag der 

Tempelreligiosität zum Entstehen und zum Bestand des Regionalreiches in der 

Reorganisation des Geschenketausches sehen. Es ist diese, für die Betroffenen 

unmerkliche Veränderung des Gaberitus, die uns in die Lage versetzt zu sagen: 

Die Menschen Orissas bildeten ein frühes Klassensystem, aber ohne Willen 

und ohne Bewußtsein. Konkreter Ausdruck dieses Zustandes ist die Vorherrschaft 

und die Bedeutung des Tempelgottes.

Anmerkungen

1) Das von der DFG geförderte, interdisziplinäre Orissa Research Project

- O. R. P. - hat diese Tempelstadt einer genauen Untersuchung unterzogen. 

Dieser Artikel ist im Rahmen meiner Mitarbeit an diesem Projekt entstan

den. Die zahlreichen Verweise verfolgen den Zweck, die Grundlagenfor

schung zu nennen, die die kolonialen Administratoren und vor allem die in

dischen Wissenschaftler geleistet haben. Die dabei bedeutendste Informations

quelle, das Orissa Historical Research Journal wird abgekürzt: O. H. R. J.

2) Nach einer Information von Herrn G. N. Dash; siehe auch: A. Stirling: "Orissa, 

its geography, statistics, history, religion and antiquities", London 1846,

S. 44.

"The four great casts or tribes into which the Hindoos are divided, are of 

course the same in Orissa as elesewhere, and have the same origin ascri

bed to them. The ordinary cast and professions of the province are known 

by the name of thirty-six Pathaks "Chattis Pathak"; the individuals compos

ing which are all either sudras, or of what is called the "Sankara Varna” 

that is a mixed impure race, proceeding from the promiscuous intercourses 

of some of the four tribes in the first instance, and again from their commer

ce with the descendants of such a connection, or the indiscriminate cohabita

tion of those descendants amongst one another. Pathak signifies literally



53

Tempelstadt und Regionalbereich - das Beispiel Orissa

a learner, it being the duty of the whole of these casts either to perform ser

vice to the three higher tribes or if they cannot gain a livelihood in that way, 

to learn the various arts and trades which are useful to society."

3) W. Ewer: Para 175; S. LXVIL

Correspondence on the settlement of Khurda estate, 13. May 1818; in: O. H.R. 

I. , HI, I-IV, 4, 1954-1955; APP. I-LLXXVH;

4) M. Ahmed (Hrsg. ): "District census handbook of Puri" 1961; Cuttack 1966,

S.43 u.44: "Gross cropped area: Orissa: 15. 829. 316 acres; percentage of 

area sown more than once: 7,2 %; paddy percentage to total cropped area 

62,6 % (Puri District: 70 %)."

5) "Le systöme de la riziöre inondde mobilise, en moyenne, pendant 140 jours 

par an; mais, pendant ces pdriodes de pointe, la quantity de main d'oeuvre- 

ndcessaire pour 1'accomplissement des facons-rept&sente des densitds nor
males de 500 ä 1000 au km̂. L'on a ainsi une idde des quantitds considdrable 

d'heures de travail disponibles dans les campagnes pour d'autres täbhes." 

In: Jean Baechler: "Les Origines du Capitalisme"; Paris 1971, S. 160

6) Den Begriff der "unsichtbaren Masse" und die Rolle von Religionen bei der 

Massenbildung schildert E. Canetti in seinem Buch: "Masse und Macht"; 

Hamburg 1960, S.41-48, 79-81, 139-184.
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Menschen. Die städtischen Zentren, vor allem Puri, sind bei dieser Kalku

lation ausgenommen. Census op. cit. ; S. 7, 10, 311-318.
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Ch.Acharya: "History of Revenue System in Orissa"; in: Kalinga Historical 

Research Journal, III, 1947, S. 27-31.

P. Mishra: "Orissa under the Bhauma Kings", Calcutta 1934. S. 95-98 
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A. Sterling (1846): Op. cit. S. 59-82
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I-CXVI.

W. Ewer (1818): Op. cit.; Para 48, 171-191
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9) R. E. Frykenberg hat das außerhalb Orissas am Beispiel der Deshastha-Brah- 

manen minutiös geschildert und gezeigt, wie die alten Verhaltensweisen im 

Kolonialsystem ungebrochen fortdauem:

"Elite Groups in a South Indian District: 1788-1858"; in: Journal of Asian 
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Calcutta 1910, 156 S. und "The Feudatory and Tributary States of the Orissa 

Division and the Rules applicable to them"; Calcutta 1907, Vol.2, S.43 u.

S.244.

11) Jagannatha Sthala Vrtantamu: "Privilegien beim Darshan, die Rajas zugestan

den sind". Südindisches Tempelmanuskript; Projektabschrift, O. R. P. , 1972, 

S.129-151; A. Sterling: Op. cit. , S. 69-70: 1846 "The estates of jurisdictions 

of that class in Orissa were always called by the Hindus, Gerhs, and by the 

Mussulmans, killahs or Castles.. . Besides the general obligation of military 

service, these Indian feudatories were bound to do homage and to perform 

certain nominal duties or offices resulting from their tenures, when in actual 
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service, (in Persian Khidmat), a consideration of which, reminds one strongly 
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carried the umbrella or royal standard; a fourth presented the Raja's slip

pers; a fifth fanned him with the regal Chouri, etc. The above services are

to this day performed in the presence of the Khurdah Rajas, by several of 

the hill Zemindars, as often as they visit Pooree, though the distincitive 

character of the office appropriated to each has become a good deal merged 

in the simple duty of holding the chouri and pankha, in the presence of the 

representative of their ancient Lords Paramount. "
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Und Bhattasvamin, der mittelalterliche Kommentator des Artha Shastra
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meint: "Diejenigen, die in den Shastras gut geschult sind, erkennen an, daß 

der König der Eigentümer über beides, Wasser und Land, ist und daß die 

Menschen ihr Eigentumsrecht über alle Dinge, außer diesen beiden ausüben 
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